
 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 
103/2008/GrN/BV

 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 22.12.2008 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 21.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 
2008 
 
Sachverhalt: 
Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens 
halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 
zu berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen (bis 31.12.2008) belaufen sich auf  
858,43  €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (1.000 €) gewährleistet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die 
geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2008 wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
___________________ 
     Ehmke 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2008 





Information der Bürgermeisterin
für das 2. Halbjahr 2008 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Gemeinde Groß Nordende

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- 
€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die 
geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs- 
soll

 Mehrbetrag
davon bereits

berichtet/ 
genehmigt

 noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

00000.592000 Ehrungen 789,20 1.024,14 234,94 0,00 234,94 Mehrausgaben für Amtsjubilare und Ehrungen

46400.788000 Sozialstaffelleistungen 400,00 446,50 46,50 0,00 46,50
70000.672000 Verwaltungskostenumlage des 

Amtes
5.600,00 5.602,00 2,00 2,00 0,00

70000.680000 Abschreibung 
Abwasserbeseitigungsanlage

15.300,00 15.721,00 421,00 0,00 421,00 Korrektur der Abschreibungssumme (Mit einer 
Investitionsmaßnahme verbundene Planungskosten 
werden mit den Baukosten linear abgeschrieben; 
Prüfungsbeanstandung)

76000.520000 Gerätebeschaffung und - 
unterhaltung

500,00 848,39 348,39 192,40 155,99 Auslagenerstattungen Hausmeister

79100.655000 Bildung Aktivregion 200,00 234,96 34,96 34,96 0,00 Schlussrechnung Planungskosten

Gesamt 22.789,20 23.876,99 1.087,79 229,36 858,43

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung 858,43 Stand 31.12.2008
 





 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 097/2008/GrN/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 08.12.2008
Bearbeiter: Jennifer Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

15.01.2009 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 19.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Betriebskostenzuschuss 2009 für die Kinderstube Groß Nordende 
 
Sachverhalt: 
 
Der Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- hat die Kalkulation für 2009 
eingereicht (siehe Anlage). Gesamteinnahmen von 34.608 Euro stehen Gesamtausgaben in 
Höhe von 57.795 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 23.187 
Euro. 
 
Für das Jahr 2008 wurde ein Zuschuss in Höhe von 17.500 Euro (Jahresabrechnung bleibt 
noch abzuwarten) gewährt, so dass sich eine Erhöhung um 5.687 Euro ergibt. 
 
Diese Erhöhung ist auf die Einführung des zugesicherten Spätdienstes ab August 2009 zurück 
zuführen. 
 
Stellungnahme: 
 
Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. 
 
Die monatlichen Elternbeiträge in Höhe von 135,50 Euro werden für 12 Monate erhoben und 
decken mit insgesamt 24.390 Euro 42,20 % der Gesamtausgaben. 
 
Der Mietwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1%, so dass sich ein Betrag von 
jährlich 5.941,75 Euro ergibt, der wie bisher durchgebucht wird. 
 
Die Kosten für die Bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudeunterhaltung, 
Schönheitsreparatur, Gebäudereinigung, Grundsteuer und Versicherung sind geschätzt und 
können erst aus der Jahresrechnung genau entnommen werden.  
 
 



Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 4640.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 23.200 Euro 
bereitzustellen. 
 
Der Mietwert in Höhe von 5.941,75 Euro (insgesamt 29.128,75 Euro ≈ 29.200 Euro) ist 
ebenfalls bei der Haushaltsstelle zu veranschlagen, er wird jedoch zur Haushaltsstelle 
8800.140000 umgebucht.  
 
 
Beschlussvorschlag:: 
 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt, die vom Schulverein Groß Nordende –Sparte Kinderstube- 
aufgeführten Kosten für das Jahr 2009 als zuschussfähig anzuerkennen.  
 
Der Mietwert in Höhe von 5.941,75 Euro ist durchzubuchen.  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
Kalkulation für das Jahr 2009  
 
 
 







 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 
102/2008/GrN/BV

 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 22.12.2008 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 21.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß 
Anlage mit Stand vom 31.12.2008 im Verwaltungshaushalt auf  6.723,53 €.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen  ist durch Minderausgaben bzw. 
Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 6.723,53 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
___________________ 
     Ehmke 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2008)  
 
 
 





Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

noch zu 
genehmigen Begründung

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
13000.520000 Gerätebeschaffung und - 

unterhaltung  DK 6
1.138,90 2.888,22 1.749,32 1.649,14 100,18 Anschaffung von 2 Handscheinwerfern, Ersatz für ein im Einsatz beschädigtes Handy sowie 

Reparatur einer TS 8/8 Honda Motor Pumpe, Atemschutzmasken und -geräte geprüft

13000.550000 Fahrzeughaltung DK 6 800,00 1.678,17 878,17 846,17 32,00 Aus dem Ansatz "Fahrzeugunterhaltung der Feuerwehr" wurden folgende Ausgaben getätigt: 
Rechtsschutzversicherung, Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Wartungskosten 
zur Vorbereitung zur Hauptuntersuchung, Kraftstoff sowie zwei Reparaturen. 

13000.560000 Dienst- und Schutzkleidung 
DK 6

2.500,00 3.574,36 1.074,36 1.074,36 0,00 Einkleidung von neuen Feuerwehrkameraden

46400.71700 Zuschuß für die Kinderstube 16.200,00 25.077,80 8.877,80 8.877,80 0,00 Aufgrund der Eweiterung der Öffnungszeiten und den damit verbundenen Wechsel von einer 
kindergartenähnlichen Einrichtung in einen Kindergarten ergeben sich für das Jahr 2008 
voraussichtlich Mehrkosten für die Gemeinde Gr. Nordende in Höhe von 7.200 €

48200.67200 Kostenerstattung an den 
Kreis für Unterkunft und 
Heizung (SGB II)

8.500,00 9.025,51 525,51 525,51 0,00 Die Vorauszahlung richtet sich nach den tatsächlichen Fallzahlen am Ende des Vorjahres.

70000.713000 Umlage des 
Abwasserzweckverbandes

31.000,00 31.702,80 702,80 702,80 0,00 Nachzahlungsbetrag bei der Gebührenabrechnung 2007 in Höhe von 2.164,80 €. Die 
Vorauszahlung 2008 beträgt 29.538,00 €.

76000.500000 Gebäude- und 
Grundstücksunterhaltung 
(Dorfgemeinschaftshaus)

3.592,17 7.183,16 3.590,99 0,00 3.590,99 Prallwandbelag im Gymnastikraum, Malerarbeiten in der Altentagesstätte und 
Gymnastikraum

77100.520000 Kauf und Unterhaltung von 
Geräten

2.000,00 2.861,17 861,17 640,81 220,36 u.a. Hydraulikanschluss für Traktor, Mähwerk Rasentraktor instandgesetzt, Fendt Traktor TÜV-
tauglich gemacht, Kraftstoff Rasenmäher, Rep. Mähwerk

90000.810000 Gewerbesteuerumlage 1.600,00 4.380,00 2.780,00 0,00 2.780,00 Höhere Gewerbesteuerumlage durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen
90000.83200 Kreisumlage 182.000,00 190.656,75 8.656,75 8.656,75 0,00 Durch die Anpassung der Grund- und Garantiebeträge von bisher 814 €/547 € auf neu 855 

€/576 € zur Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen haben sich auch die 
Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage und Amtsumlage 2008 geändert. Bei 
gleichbleibender Kreisumlage von 37,75 % erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage um 
8.656,75 €. Die Amtsumlage erhöht sich um 1.556 €90000.83220 Amtsumlage 64.100,00 65.656,00 1.556,00 1.556,00 0,00

Summe 313.431,07 344.683,94 31.252,87 24.529,34 6.723,53
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  = 6.723,53 Stand 31.12.2008

Vermögenshaushalt

0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  = 0,00 Stand 31.12.2008





 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 104/2009/GrN/BV
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 06.01.2009
Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 
 
Flagge für die Gemeinde Groß Nordende 
 
 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Gemeindevertretung Groß Nordende hat in ihrer Sitzung am 06.10.2008 beschlossen, eine 
Flagge für die Gemeinde einzuführen. Herr Ossowski, der auch bereits die Wappen für die 
Gemeinde gefertigt hat, wurde beauftragt, entsprechende Entwürfe zu fertigen. Entgegen der 
vorherigen Informationen hat sich ein höherer Aufwand für die Erstellung der Entwürfe als 
geplant ergeben, so dass Herr Ossowski 150 € veranschlagt hat. Nach Rücksprache mit Frau 
Ehmke wurde Herrn Ossowski am 24.10.2008 ein entsprechender Auftrag erteilt. 
 
Herr Ossowski hat zwei Entwürfe für eine Flagge vorgelegt. Der gravierende Unterschied im 
Gegensatz zum Erscheinungsbild des Wappens ist der Wegfall der Umrisslinien. In der 
Flaggenzeichnung sind diese nicht erlaubt. Daher ist ein vollständiger Neuaufriss erforderlich 
geworden. Es wurde das Wappenbild komplett in eine Flagge umgesetzt, also nicht nur das 
Wappen auf einen farbigen Hintergrund gelegt. Beide Entwürfe sind vom Landesarchiv 
Schleswig-Holstein bereits geprüft und zur Annahme empfohlen worden. 
  
Nach der Entscheidung der Gemeindevertretung werden dann die Reinzeichnung und die 
genaue heraldische Beschreibung gefertigt. Anschließend ist dann noch eine Änderung der 
Hauptsatzung erforderlich, da auf eine vorhandene Flagge entsprechend hinzuweisen ist. 
 
Die neue Flagge ist bei offiziellen Beflaggungen zu nutzen. Es wird weiter vorgeschlagen, 
den Bürgern der Gemeinde die Flagge zum Verkauf anzubieten, wie es auch in anderen 
Gemeinden des Amtes der Fall ist.  
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushalt 2009 sind Mittel für die Erstellung einer Flagge (und einer Chronik) in Höhe von 
1.500 € eingeplant.  



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Einführung einer Flagge auf Basis des bereits 
vorhandenen Wappens der Gemeinde Groß Nordende. Die Flagge wird analog des Entwurfs 
Nr. ___ gefertigt.  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
 
Zwei Flaggenentwürfe  
 
 
 











 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 105/2009/GrN/BV
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 06.01.2009
Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 
 
DSL-Versorgung in der Gemeinde Groß Nordende 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In den Gemeinden Appen, Heidgraben, Heist, Holm und Neuendeich läuft derzeit eine eu-
weite Ausschreibung zur Verbesserung der Breitbandversorgung in diesen Gemeinden. Die 
Gemeinde Groß Nordende wurde nicht mit beteiligt. Eine eu-weite Ausschreibung ist Pflicht, 
wenn eine Gemeinde zur Verbesserung der Breitbandversorgung Zuschüsse des Landes 
Schleswig-Holstein erhalten möchte. In den genannten Gemeinden ist kein oder kaum DSL 
vorhanden, so dass eine Verbesserung der Infrastruktur in dieser Hinsicht dringend notwendig 
ist. 
Die Gemeinde Groß Nordende liegt direkt an den DSL-Leitungen zwischen Elmshorn und 
Uetersen. Dadurch profitiert die Gemeinde, so dass schnelles Internet im Dorf vorhanden ist. 
Dass dies so ist, zeigt auch u.a. Karte aus dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. Lediglich ca. 5 Haushalte in der Grenzstraße, Lander und 
Altendeichsweg verfügen über eine langsame Anbindung. Diese Grundstücke an schnelleres 
Internet anzuschließen würde jedoch ein finanzieller Aufwand bedeuten, der in keinem 
Verhältnis stehen würde. Bei den genannten Grundstücken ist die Entfernung zum nächsten 
Kabelverzweiger zu lang, so dass zu viel Signalstärke verloren geht. Es müssten somit weitere 
Kabelverzweiger oder Repeater eingesetzt werden, wofür die Telekom einen 5-stelligen 
Investitionszuschuss verlangen würde. Vielleicht besteht die Möglichkeit, über die 
Gemeinden Heidgraben und Neuendeich etwas zu erreichen, wenn sich dort etwas durch die 
eu-weite Ausschreibung ergibt. 
 
Für Groß Nordende wird vorgeschlagen, die Entwicklung in den oben genannten Gemeinden 
des Amtes Moorrege abzuwarten. Neben einer für die Gemeinde Groß Nordende positiven 
Entwicklung aus den anderen Gemeinden des Amtsbereichs besteht die Möglichkeit, ohnehin 
von der technischen Entwicklung zu profitieren: Die Leitung zwischen Elmshorn und 
Uetersen ist bisher immer als eine der ersten Leitungen in der Umgebung mit der neuesten 
technischen Entwicklung ausgerüstet worden. Breitband bis zu 16 Mbit gibt die Leitung 
bereits her.  
 
 



 
Finanzierung: -/-  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, in der Thematik der Verbesserung der 
Breitbandversorgung für die Gemeinde Groß Nordende erstmal nichts zu unternehmen und 
die weitere Entwicklung abzuwarten. 
 
 
 
  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 

 
 
 
 
 



 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 106/2009/GrN/BV
 
 
Fachteam: Bürgerservice Datum: 06.01.2009
Bearbeiter: Meike Plehn AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende  öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende  öffentlich 

 
Eventuelle Einführung einer Schredderaktion in der Gemeinde Groß Nordende 
 
Sachverhalt: 
Bezüglich der Frage, ob in der Gemeinde Groß Nordende eine Schredderaktion eingeführt 
werden soll, wurden seitens der Verwaltung folgende Fakten zusammengetragen: 
 
Ermittlung der Kosten für eine Schredderaktion in der Gemeinde Holm: 
Miete für einen großen Schredder im Jahre 2007   =     1.160,25 € 
Miete für einen großen Schredder im Jahre 2008   =     2.194,36 € 
 
Ermittlung der Kosten für eine Schredderaktion in der Gemeinde Moorrege: 
Miete für einen Schredder mit Anhänger im Jahre 2007    =     856,80 € 
Kosten für Kraftstoff  2007                                                 =     974,12 € 
 
Miete für einen Schredder mit Anhänger im Jahre 2008    =    761,60 € 
Rechnung für Kraftstoff liegt noch nicht vor. 
 
Ermittlung der Kosten für eine Schredderaktion in der Gemeinde Heidgraben: 
Miete für Großraumschredder im Jahre 2007     =     3.013,68 € 
Einnahmen durch Verkauf von Gutscheinen 2007   =    1.034,-- € 
 
Rechnung für den Großraumschredder für das Jahr 2008 liegt noch nicht vor. 
Einnahmen durch den Verkauf von Gutscheinen 2008    =    980,-- € 
 
Zur Frage, ob der Bauhof Uetersen die Schredderaktion in Groß Nordende als 
kostenpflichtige Dienstleistung durchführen könnte, wurde festgestellt, dass der Bauhof 
keinen eigenen Buschhacker besitzt. In Uetersen wird auch selber keine Schredderaktion 
durchgeführt. Somit kommt der Bauhof der Stadt Uetersen  zur Durchführung einer 
Schredderaktion in der Gemeinde Groß Nordende nicht in Frage. 
 
Sollte eine eventuelle Schredderaktion von einer Fremdfirma durchgeführt werden, sind die 
Kosten abhängig davon, wie viel Schreddergut anfällt und ob ein Sammelplatz zum 



Schreddern eingerichtet wird oder das Schreddergut bei den einzelnen Haushalten abgeholt 
werden soll. 
 
Das Interesse der Groß Nordender Bürger/innen wurde mittels einer Umfrage vom 24.11.2008 
festgestellt. Die Umfrage wurde an alle 275 Haushalte der Gemeinde verteilt. Es wurde wie 
folgt abgestimmt: 
 
15  x   ja, es besteht auf jeden Fall Interesse an einer Schredderaktion 
  2  x   ja, es besteht Interesse, aber höchstens mit einer Kostenbeteiligung von 10,-- € 
  1  x   ja, aber nicht jedes Jahr 
38  x   nein, kein Interesse 
 
Mit „ja“ haben 6,55 % der Befragten abgestimmt, 13,82 % haben mit „nein“ geantwortet, 
79,63 % haben auf diese Umfrage nicht geantwortet. 
 
 
Stellungnahme:                                                                                                              
Aufgrund der geringen Beteiligung und des geringen Interesses der Groß Nordender Bürger 
wird von der Durchführung einer Schredderaktion abgeraten. 
 
 
Finanzierung:  
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag:                                                                                                               
Der Bauausschuss gibt die Empfehlung an die Gemeindevertretung  / die Gemeindevertretung 
beschließt, keine Schredderaktion in der Gemeinde Groß Nordende durchzuführen.  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
 
 
 



 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 098/2008/GrN/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 08.12.2008
Bearbeiter: Jennifer Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

15.01.2009 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 
 
Antrag und Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von gemeindlichen 
Räumen und Anlagen zur privaten Nutzung 
 
Sachverhalt: 
 
Der Antrag und die Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von gemeindlichen 
Räumen und Anlagen zur privaten Nutzung wurden schon seit längerem nicht mehr 
aktualisiert.  
 
Als Anlage sind der Antrag und die Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von 
gemeindlichen Räumen und Anlagen zur privaten Nutzung in geänderter Form beigefügt. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag 
und den Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von gemeindlichen Räumen und 
Anlagen zur privaten Nutzung zuzustimmen. 
  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
 
Anlagen: 
Antrag auf Überlassung 
Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von gemeindlichen Räumen und Anlagen 
zur privaten Nutzung  



 
 
 



Antrag auf Überlassung und Benutzung von gemeindlichen Räumen 
und  Anlagen in Groß Nordende 
 

Mieter: ______________________________ 

 

Anschrift: ______________________________ 

 

Geb. am:  ______________________________ 

 

Tel.:   ______________________________ 

 

 

Es sollen benutzt werden(Art und Anzahl der Räume):  

 

________________________________________ 

 

am ______________ von _____ bis _____ Uhr. 

 

Ich erkläre verbindlich, dass ich die Anmietung für den tatsächlichen angegebenen 

Nutzungszweck und nicht für Dritte vorgenommen habe. 

Die Bestimmungen über die Benutzung von gemeindlichen Räumen und Anlagen 

erkenne ich an. 

Die Kaution in Höhe von 100,00 € werde ich bei der Schlüsselübergabe für die 

Gemeinde hinterlegen. 

 

_______________    _________________________ 

 Datum      Unterschrift 

_______________________________________________________________________ 

Stellungnahme: O Bedenken   O Keine Bedenken 

   O Kostenfrei   O Kostenpflichtig 

 

_______________    __________________________ 

 Datum     Unterschrift Bürgermeisterin  





Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von 
gemeindlichen Räumen und Anlagen zur privaten Nutzung 
 
 
1. Personenkreis und Art der Nutzung 

1. Eine Anmietung der Räumlichkeiten ist nur für Personen möglich, die das 25. 
Lebensjahr vollendet haben. 

2. Die Benutzerin oder der Benutzer ist verpflichtet, die Räume in aufgeräumtem 
und sauberem Zustand besenrein zu hinterlassen. Besondere Einrichtungen 
bedürfen einer besonderen Genehmigung und sind nach der Veranstaltung 
wieder zu entfernen. Die Benutzung erstreckt sich auf die beantragten und 
genehmigten Räume. Zusätzlich benötigte Räume oder Einrichtungen bedürfen 
der vorherigen Absprache mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. 

3. Gebäude und Anlagen der Gemeinde einschließlich der Zugangswege sowie 
Einrichtungen und Geräte sind schonend und sachgemäß zu behandeln bzw. zu 
benutzen. Alle Geräte sind nach dem Gebrauch an die für sie bestimmten Plätze 
zu schaffen und dort unter Beachtung der Sicherheit ordnungsgemäß 
abzustellen. 

 
2. Besondere Benutzungshinweise 

1. Bauordnungsrechtliche und feuerpolizeiliche Sicherheitsvorschriften sind zu 
befolgen. Erteilte Auflagen der Gemeinde und erlassene Bestimmungen zu 
beachten. 

2. Die zugelassene Höchstbesucherzahl von 150 Personen darf nicht überschritten 
werden. 

3. Lärm ist auf dem gemeindlichen Gelände zu unterlassen. Das gilt auch für 
vermeidbare Geräusche bei dem Betrieb von Fahrzeugen. 

4. Besondere Auflagen zur Vermeidung von Lärmbelästigungen sind zu beachten, 
insbesondere bei Veranstaltungen mit Musik, daher müssen mit Rücksicht auf 
Anwohner ab 22.00 Uhr die Türen geschlossen gehalten werden. 

5. Der Spielplatz darf grundsätzlich nicht befahren werden. Fahrzeuge dürfen nur 
auf den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt werden. 

6. Werbung jeglicher Art auf dem gemeindlichen Gelände sowie in, an oder auf den 
Gebäuden ist grundsätzlich unzulässig. Bekanntmachungen der Benutzerin/des 
Benutzers dürfen nur mit Zustimmung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
an der dafür vorgesehenen Fläche angebracht werden. 

7. Die Entgegennahme von Eintrittsgeldern ist verboten. Ausgenommen hiervon 
sind die örtlichen Vereine. 

 
3. Antrag und Entscheidung 

1. Gemeindliche Räume werden nur auf Antrag überlassen. Der Antrag ist an die 
Bürgermeisterin/den Bürgermeister zu richten. 

2. Die Entscheidung über die Überlassung und Benutzung von Räumen und 
Anlagen trifft die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. 

 
4. Kaution und Benutzungsentgelt 

1. Für die Benutzung ist ein Entgelt zu entrichten, dessen Höhe von der 
Gemeindevertretung festgesetzt wird. 

2. Die Gemeinde erteilt der Benutzerin/dem Benutzer eine Rechnung. 



3. Bei der Schlüsselübergabe wird von der Benutzerin/dem Benutzer eine Kaution 
hinterlegt, dessen Höhe ebenfalls von der Gemeindevertretung festgelegt wird. 

4. Ausfallende Veranstaltungen sind der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 
rechtzeitig vorher mitzuteilen, ansonsten ist für die Zeit, in der die Räume zur 
Verfügung gehalten werden, das volle Benutzungsentgelt zu entrichten. 

 
5. Beauftragte der Gemeinde, Hausrecht 

1. Vertreterinnen oder Vertretern der Gemeindevertretung bzw. den Beauftragten 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters ist jederzeit Zutritt zu gewähren. 

2. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister übt das Hausrecht auf dem 
gemeindlichen Gelände aus. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist 
berechtigt, bei groben und wiederholten Verstößen gegen diese Bedingungen 
einzelne Personen von der Benutzung auszuschließen und vom Grundstück zu 
verweisen oder in besonders schweren Fällen die weitere Benutzung zu 
untersagen. 

3. Bei Abwesenheit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters übt die/der 1 bzw. 2. 
stellvertretende/r Bürgermeister/in und sonst auch die Hausmeisterin/der 
Hausmeister bzw. ein anderer Beauftragter das Hausrecht aus. 

 
6. Haftung der Benutzerin/des Benutzers 
 Die Antragstellerin/der Antragsteller haften gegenüber der Gemeinde Groß 
 Nordende für alle  entstandenen Schäden. Ausgenommen sind Schäden, die 
 auf Abnutzung oder Materialfehler der Geräte/Einrichtungen trotz 
 ordnungsgemäßen  Gebrauchs eintreten. 
7. Haftungsausschluss und Freihaltung der Gemeinde Groß Nordende 

1. Eine Haftung der Gemeinde Groß Nordende sowie ihrer Bediensteten für 
Schäden irgendwelcher Art, die den Benutzern aus Anlass der Benutzung 
erwachsen, ist ausgeschlossen. Die Gemeinde Groß Nordende haftet ferner 
nicht, wenn Garderobe, Fahrräder, Motorfahrzeuge oder sonstige Gegenstände 
abhanden kommen oder beschädigt werden. Dieser Haftungsausschluss 
erstreckt sich auch auf den von der Gemeinde Groß Nordende zu vertretende 
Verletzungen ihrer Verkehrssicherungspflicht, sofern nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. Auf diesen Haftungsausschluss sollten alle 
teilnehmenden Personen hingewiesen werden.  

2. Die Veranstalterin/der Veranstalter ist verpflichtet, die Gemeinde Groß Nordende 
von etwaigen Ansprüchen freizuhalten, die Dritte im Zusammenhang mit der 
Überlassung der Räume mittelbar oder unmittelbar gegen die Gemeinde Groß 
Nordende geltend machen. 

 
 
8. Meldepflichtige Veranstaltungen 
 Das Überlassen von Räumen schließt andere zu beschaffende Erlaubnisse und 
 Genehmigungen nicht ein und entbindet nicht von Anmeldepflichten aufgrund 
 anderer Vorschriften. 
 

Groß Nordende, den 
Gemeinde Groß Nordende 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Ehmke 
 



 
Gemeinde Groß Nordende 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 096/2008/GrN/BV
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 14.11.2008
Bearbeiter: Sylvia Schippmann AZ: 7/131.242

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 19.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Änderung der Entschädigungssatzung 
 
Sachverhalt: 
Bislang wurde die Entschädigung des gemeindlichen Wehrführers und des Stellvertreters 
jeweils entsprechend der Vorgaben der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 
(EntschVOfF) angepasst. Die Entschädigung für den Gerätewart und den Jugendwart ist in 
den Entschädigungsrichtlinien (EntschRichtl-fF) geregelt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Um eine stetige Anpassung der gemeindlichen Entschädigungssatzung und weitere Nachträge 
zu vermeiden wird es für sinnvoll erachtet, die Formulierung der gemeindlichen Satzung 
dahingehend zu ändern, dass die Entschädigung sowie das zustehende Kleidergeld zukünftig 
in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung bzw. Richtlinie gewährt wird. Damit erfolgt eine 
dauerhafte Regelung und eine wiederkehrende Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien 
entfällt.  
 
Finanzierung: 
Gemäß den genannten Vorschriften wären zur Zeit monatlich folgende Beträge zu zahlen: 
 

- Wehrführer:                                    97,00 €  
- Stellv. Wehrführer:                         48,50 € 
- Gerätewart:                                     56,00 € 

      -    Jugendwart:                                     40,00 €            
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die GV beschließt, die Entschädigungssatzung entsprechend 
des anliegenden Entwurfes zu ändern  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
Anlagen: 
EntschVOfF/EntschRichtl-fF 
Entwurf der Entschädigungssatzung  





























III. Nachtragssatzung 
 

zur 
Satzung der Gemeinde Groß Nordende über 

 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 
 

 
Aufgrund der §§ 4, 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern, der 
Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der 
Entschädigungsrichtlinie (EntschRichtl-fF) in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 26.01.2009 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 Abs. 1, Buchstaben b, c, d,  und e  werden wie folgt neu gefasst: 
 
Die Inhaberinnen und Inhaber folgender Ehrenämter erhalten folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung: 
 
b) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der   
EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche Abnutzungs- 
und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
c) Die Stellvertretung der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers erhält nach 
Maßgabe der EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche 
Abnutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe der Hälfte der Aufwandsentschädigung der 
Wehrführung. 
 
d) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge 
eine monatliche Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
e) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatliche 
Auslagenpauschale in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
 
 

Artikel 2 
 
Die Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
Groß Nordende,  den ___________ 
 
Gemeinde Groß Nordende 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Ehmke 
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